
Nomenclator — Nofxog.

werden). Zuweilen wurde auch der eigentliche
Name aus irgend einem Grunde später mit einem
andern vertauscht. So hieß Platon ursprünglich
Aristokles, erhielt aber den Namen Platon von
seiner breiten Stirn, wie Diogenes Laertios er¬
zählt, Theophrast urspr. Tyrtamos u. s. w. Die
Griechen hatten in der Regel nur einen Namen,
dem dann der Name des Vaters, um Verwechse¬
lung zu vermeiden, beigefügt wurde. Dies
NaNNte man TZaZQO&amp;amp;EV SvOfJittgsiV, £7tOVO[Mxt;£l,V.
Im täglichen Leben ertheilte der attische Volks¬
witz auch Spitznamen, körperlichen oder geistigen
Gebrechen, auffallenden Gewohnheiten und Hand¬
lungen entlehnt. So entstanden auch Namen, die
von Thieren, von der Farbe der Haare oder des
Gesichts hergenommen waren, z. B. ’AXantrj^
*.Elacpog, ’Iktivos, Ktxngog, KÖquE,, KccQHivog,
IlvQQog, Sav&amp;amp;og, Mslocg u. ct. Die Sklaven
wurden gewöhnlich nach ihrem Vaterlande be¬
nannt (SvQog, riacpXayäv, @q&amp;lt;x£) , bald ttoch
ihrem Aeußern (IlvQQiug, Suv&amp;amp;iag), oder nach
gewissen Eigenschaften (zJq6(jlcdv, Ta%c6v, IhxQiis-
vcov). Auch Thiere erhielten Namen. Die Rosse
des Achilleus heißen bei Homer (11. 19, 400.)
Eüv&amp;amp;og und Bühog (Fuchs mit) Schecke). Für die
Namen der Hunde empfiehlt Xenophon (cyn. 7, 5.)
Kürze, damit man sie leicht aussprechen könne,
wie Wv%r\, Gvfiog. Ebenso waren wie in unserer
Zeit die Schiffe nicht ohne Namen. — II. Die
Römer führten gewöhnlich 3 Namen, von denen
der erste praenomen, z. SS. Marcus, Gaius,
Gnäus, Publius u. a., am 9. Tage nach der Geburt
(dies nominalis oder lustricus) den Söhnen beige¬
legt wurde. Der zweite Name ist der der gens (no¬
men, nomen gentilicium), wie Junins, dorne-
lius, Aelius, Afrauins, Cäcilius, Calpurnius,
Gabinius, Licinius, Claudius u. s. tu. Der
dritte Name ist das cognomen, zur Unter¬
scheidung der in der gens enthaltenen stirps ober
familia, s. Familia. So gehörtet: zur gens
Cornelia viele familiae, z. SS. bie plebejischen
Dolabellae, Lentuli, Cethegi, Cinnae, unb bie
patricischen Scipiones, Sullae, Maluginenses,
Rufini u. s. w. Außer biefen 3 Namen führten
viele ttoch einen vierten (agnomen), z. B. bie Sci-
ptonett ben Nomen Asiaticus, Asricauns, Nasica,
welcher Name theils zur Bezeichnung ber engeren
Familie biente, theils bie großen Thaten bes
Trägers verherrlichte. Die Aboptirten erhielten
den vollständigen Namen des Adoptivvoters, führ¬
ten aber ihren Familiennamen mit der Endung
-änus fort, z. SS. P. Cornelius Scipio Africonns
Aemilianus, P. Licinius Crosstis Mucionns Dives
it. s. w. Oft wurden diese vollen Nomen ab¬
gekürzt, und man ließ sowol das nomen gentili¬
cium als das cognomen weg, z. 33. M. Agrippa,
C. Morins, C. Mummius u. s. tu. In der
Kaiserzeit wurden die Namen sehr vervielfacht
und auf einander gehäuft. — Die Töchter führten
den Geschlechtsnomen, wie Tnllia, Cornelia, Livio,
und unterschieden sich durch Beisetzung von maior
und minor oder auch durch die Zahl. — Die
Freigelassenen machten ihren bisherigen Sklaven¬
namen zum cognomen und nahmen praenomen
und nomen gentilicium ihres Freilagers an,
z. B. L. Cornelius Chrysogonns, der bekannte
Freigelassene des (Bulla, M. Tullins Tiro u. s. tu.
Die Freigelassenen von Städten bildeten sich ein
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nomen gentilicium von betn Nomen ber Stabt,
z. 93. P. Pisaurius Achilles (von Pisaurutn in
Umbrien ntanumittirt). Die Namen ber Sklaven s.
Servi. Vgl. Ellenbt, de cognomine et agnomine
Romano (1853). — In allgemeinerer Beziehung
wurde nomen auch gebraucht als der Schuldposten,
der in dem Hauptbuche von einem Schuldner auf
den Neimen eines andern, der die Schuld von da
an übernahm (nomen "Tacere), eingetragen wurde,
transscriptio a persona in personam. Solche
Umwandlung ber bisher bestanbenen Obligation
in eine neue hieß novatio. Bonum nomen be¬
zeichnete einen sicheren Gläubiger (Cic. ad fam.
5, G.), lenta nomina, non mala (Sen. de ben. 5,
22,) einen säumigen. In gerichtlicher Beziehung
hieß nomen deferre eine Anklage erheben, nach¬
betn ber quaesitor bie Erlaubniß baztl gegeben
(nomen recipere). Cic. Ver r. 2, 28. 38. — Bei
ben militärischen Aushebungen war nomen dare
gleich respondere, nachbetn ber Name bes be¬
treffenden aufgerufen worden (citare).

Nomenclator (nomenculator und numuncla-
tor) hieß der Sklove von starkem Gedächtniß und
großer Personenkenntniß, welcher seinem Herrn
sowol bei dem Ausgehen als zu Hause die Nomeu
der Bürger angeben mußte. Bei Amtsbewerbun¬
gen war diese Dienstleistung sehr wichtig. Den
Magistraten stand ein nom. zur Seite, und im kai¬
serlichen Haushalt fehlten solche Sklaven auch nicht.

Nomentänus, L. Eassius, ein berüchtigter
Schlemmer in Rom zur Zeit des Horaz (Hör.
sät. 1, 8, 11. 2, 3, 226 ff.); von ihm wird er¬
zählt, Sallustius habe ihm seinen Koch um eilte
große Geldsumme abgekauft. - Ein anderer N.
wird von Horaz in den Satiren (2, 8, 23. 60.)
gerühmt und der Weise zubenannt.

Nomentum, Näfisvzov, j. La Mentana, eine
ursprünglich latinische, dann ober sobinische Stadt,
14 Mill. nordöstlich von Rom, von welcher die
frühere Via Ficulensis den Nomen Nomentana
erhielt; auch eilt Thor Roms hieß PortaNomen-
tana. Der Wein der Umgegend war sehr gut.
Liv. 1, 38. 4, 22. 32. 8, 14. Verg. A. 6, 773.
7, 712. Strab. 5, 228. 238.

Nominis delatio und receptio s. Iudicium
publicum unter Process, II.

No/uo(fv^axsg, Name einer Behörde mit ver¬
schiedener Ausgabe in den verschiedenen hellenischen
Staaten: 1) tu Sparta und anderen dorischen
Staaten, z.B. in Byzanz uud Lokroi, Behörden,
welche über die Aufrechterhaltung der Gesetze, be¬
sonders in den berathenden Versammlungen, wach¬
ten und den Einzelnen zur Beobachtung derselben
anzuhalten hatten. — 2) in Athen eine Behörde,
aus sieben Männern bestehend, zur Zeit des Cphi-
altes eingesetzt. Als dieser dem Areopag das
Oberaufsichtsrecht über die Staatsverwaltung nahm,
wurde den Nomophylakes die Beaufsichtigung und
Eontrole des Raths, der Volksversammlung und
der Beamten zur Verhütung gesetzwidriger Hand¬
lungen übertragen. Später, zür Zeit des Deine-
trios Phalerens, sollen die Eilftttättiier vojiocpv-
Ictxsg genannt worden sein; oder Demetrios er¬
neuerte jene bald wieder eingegangene Aussichts¬
behörde. — 3) In Kerkyra wurde vor ihnen von
verwalteten Geldern Rechenschaft abgelegt, wie sonst
vor Logisteu unb Enthynen.

Nö/uos, 1) s. Gesetzgebung. — 2) s. Mu-
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